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Der Parteitag möge beschließen:

In Zeile 19 wird folgender Satz eingefügt:

"Des Weiteren sind alle Mitarbeiter_innen der Ministerien und der Staatskanzlei, die Mitglieder 
der Partei DIE LINKE sind, dazu angehalten, 4 Prozent ihrer Grundvergütung an DIE LINKE. 
Thüringen zu spenden."

Begründung:
Durch den in Thüringen 2014 erfolgten Regierungswechsel und den damit verbundenen 
Neueinstellungen in der Staatskanzlei und den Ministerien, haben auch Mitglieder der LINKEN die 
Gelegenheit bekommen, in diesen gehobenen Positionen mit einem auskömmlichen Gehalt zu 
arbeiten. Da diese Einstellungen nicht nur durch persönliche Fähigkeiten, sondern auch unter dem 
Aspekt der Parteizugehörigkeit erfolgten, ist eine monatliche Spende an den Landesverband der 
LINKEN auch für diese Personengruppen angebracht.
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